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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahmen werden entsprechend der vorliegenden Programme der 
Raumordnung und Landesplanung beurteilt. 
 
zu 2. 
Die Darlegungen zu den vorgelegten Unterlagen und zu den Planungszielen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Grundzüge der Planung nach raumordnerischen 
Maßgaben nicht berührt werden. 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung entgegenstehen. 
 
Zu 5. 
Die Beteiligung erfolgt mit dem Entwurf. Ein nochmaliges Stellungnahmeverfahren 
erfolgt. Somit sind die Belange beachtet. Grundzüge werden ohnehin nicht verändert. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die eingereichten Unterlagen durch die Fachdienste 
des Landkreises geprüft wurden. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde Warsow beschäftigt sich nachfolgend mit den vorgetragenen Anregungen 
und Stellungnahmen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Im 
vorderen Grundstücksbereich, zur Straße hin, sind keine Änderungen vorgesehen. Die 
Festsetzungen berücksichtigen ausreichend Abstände zwischen Bebauung und 
Straßenverkehrsfläche. 
 
zu 4. 
Der Hinweis wird nachfolgend beachtet. 
 
zu 5. 
Die Darlegungen der Begründung unter 10.4 werden durch die Gemeinde umgesetzt. 
 
zu 6. 
Die Löschwasserbereitstellung ist sicher zu stellen. Die Gemeinde berücksichtigt dies in 
ihrem Löschwasserkonzept. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 7. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der Stellungnahme des Fachdienstes Gesundheit 
keine Einwände vorgetragen werden. 
 
zu 8. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Fachdienstes Regionalmanagement 
keine Anregungen und Bedenken vorgetragen werden. 
 
zu 9. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Fachdienstes Vermessung und 
Geoinformation keine Einwände vorgetragen werden. 
 
zu 10. 
Flurstücksangaben werden ergänzt. 
 
zu 11. 
Die Ausführung zum Bodenordnungsverfahren Warsow wird berücksichtigt in der 
Begründung. 
 
zu 12. 
Die Grundlagen zur Bewertung des Denkmalschutzes werden zur Kenntnis genommen 
und gelten ohnehin. 
 
zu 13. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Baudenkmale und kein ausgewiesener 
Denkmalbereich berührt sind. 
 
zu 14. 
Die Ausführungen, dass keine Bodendenkmale berührt sind, werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
zu 15. 
Der Hinweis ist bereits beachtet. 
 
zu 16. 
Die Hinweise aus bauordnungsrechtlicher Sicht werden nachfolgend behandelt. Siehe 
nachfolgende Behandlung.  
 
zu 17. 
Die Anforderungen an Baugenehmigungsverfahren sind unabhängig von der 
Bauleitplanung zu beachten. 
 
 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 18. 
Die Anforderungen an die Abstandsflächen sind zu überprüfen und entsprechend zu 
berücksichtigen. Die Nachweise der Einhaltung der LBauO M-V sind entsprechend zu 
erbringen. 
 
zu 19. 
Die Anforderungen an Abstandsflächen und Baulasten sind zu beachten. Regelung im 
entsprechenden Bauantragsverfahren bzw. durch entsprechende Baulasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 20. 
Diese Forderung ergibt sich aus der Landesbauordnung. 
 
zu 21. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 22. 
Die Aussage wird in der Begründung ergänzt. 
 
zu 23. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Straßenbaulastträgers keine Einwände 
und Bedenken bestehen. 
 
zu 24. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 
 
zu 25. 
Die Satzung wird vollständig inklusive Planzeichnung-Teil A und Text-Teil B inklusive 
Verfahrensvermerken erstellt. 
 
zu 26. 
Der Hinweis wird beachtet; obwohl die Anforderungen selbstredend sind. Die 
Planzeichnung ist hinreichend dokumentiert. 
 
zu 27. 
Die Anforderungen werden beachtet. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist wie die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB durchgeführt worden, um Sicherheit für 
die weiteren Verfahrensschritte zu erhalten. Ansonsten werden die Belange ergänzt. 
 
zu 28. 
Die Anforderung wird beachtet. 
 
zu 29. 
Die Bemaßung wird ergänzt. 
 
zu 30. 
Die Begründung wird dahingehend ergänzt, dass die hinterliegenden Grundstücke nach 
Überfahrt über die 1. Reihe erreicht werden. 
 
zu 31. 
Die Gemeinde ergänzt ihre Ausführungen. Der Gemeinde ist bekannt, dass die 
Eigentumsverhältnisse nicht maßgeblich sind. Die Gemeinde hat bei ihrer Entscheidung 
insbesondere auch die Belange der benachbarten Grundstückseigentümer berücksichtigt, 
die kein Interesse an der Planung vorgetragen haben.  

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 32. 
Siehe hierzu die nachfolgende Behandlung zu den einzelnen Gliederungspunkten der 
Stellungnahme. 
 
zu 33. 
Die Gemeinde hat sich mit den Auflagen beschäftigt. Die Anforderungen entsprechen 
ohnehin den Anforderungen von Gesetzen und Verordnungen. Die Art der Nutzung stellt 
sich als allgemeine Wohnnutzung dar. Diese wird auch aufrechterhalten. Eine Übernahme 
der Ausführungen erfolgt in maßgeblichen Teilen in der Begründung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Warsow „Ortsteil Kothendorf Dorfstraße“   

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 34. 
Gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse sind zu sichern. Zielsetzung ist die Festsetzung 
des allgemeinen Wohngebietes, wie es auch im Bestand vorhanden ist. Insofern ist davon 
auszugehen, dass gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleistet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 35. 
Die Zustimmung des Fachdienstes Naturschutz wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 36. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Teil B-Text berücksichtigt die 
Anforderungen an die Baufeldfreimachung. 
 
 
 
 
zu 37. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht Gewässer I. und II. Ordnung, Abwasser, 
Grundwasserschutz, Bodenschutz keine Einwände vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 38. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Abfallentsorgung keine Einwände 
oder Bedenken vorgetragen werden. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange geprüft wurden. Die Bestätigung, dass 
keine landwirtschaftlichen Flächen verbraucht werden, wird ebenso zur Kenntnis 
genommen und ebenso, dass keine Anregungen und Bedenken vorgetragen werden. 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bereich im Bodenordnungsverfahren enthalten 
ist, jedoch keine Bedenken vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
zu 3.3. 
Das LUNG wurde beteiligt, hat jedoch keine Stellungnahme vorgetragen. 
 
 
 
 
zu 3.4. 
Diesbezüglich befinden sich bereits Hinweise in der Plandokumentation. 
 
 
 
 
 
zu 4.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen, die nach BImSchG genehmigt und 
angezeigt wurden im Umgebungsbereich vorhanden sind. 
 
zu 4.2. 
Die Hinweise zum Antrag werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde geht davon 
aus, dass die Anforderungen an gesunde Wohn-und Lebensverhältnisse im Bereich des 
Plangebietes zu berücksichtigen sind. Die Schutzbedürftigkeit innerhalb des Plangebietes 
ist bereits gegeben. Die Begründung ist um diesen Sachverhalt zu ergänzen. Die 
Bebauung ist bereits vorhanden und wird zu Zwecken des Wohnens genutzt. Der 
Schutzbereich des allgemeinen Wohngebietes ist beachtlich. Abwägungsspielraum 
entsteht durch die Lage am Rand der Ortslage. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Landgesellschaft keine Belange berührt 
sind und der Realisierung keine Belange entgegenstehen. 
 
zu 2. 
Der Vorbehalt wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Warsow geht davon aus, 
dass durch die Beteiligungsverfahren der Behörden und TÖB und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit hinreichend Gelegenheit gegeben wird, Stellungnahmen abzugeben. 
 
zu 3. 
Davon macht die Gemeinde im Bedarfsfall Gebrauch. Derzeit ist dies nicht absehbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LUNG keine Stellungnahme zu den 
eingereichten Unterlagen abgibt. 
 
Zu 2. 
Die Anforderungen des BauGB im Rahmen der Planaufstellung werden beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind.  
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen oder Anträge vorliegen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder ergänzenden Anregungen 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen, da auch keine Bundes- 
und Landesstraßen von der Maßnahme betroffen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim 
GmbH nicht berührt ist. Die Gemeinde hat auch den Nahverkehr Schwerin beteiligt. Der 
Nahverkehr Schwerin hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Auskunft wird nachfolgend behandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Anlagenbetreiber nicht betroffen 
sind; für die GasLINE mit dem Zusatz, dass hier die GDMcom nur teilweise zuständig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 4. 
Der Gemeinde ist bewusst, dass die Anforderungen nur für den Geltungsbereich gelten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Abfrage wurde im BIL-Portal gesucht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Für die Anlagenbetreiber wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Die Anforderungen werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere Beteiligung erfolgt mit 
dem Entwurf. Eine Änderung des Plangebietes ist nicht vorgenommen. 
 
zu 8. 
Diese Hinweise sind im Zuge der Bauvorhaben zu beachten. 
 
zu 9. 
Die Gemeinde hat deshalb das BIL-Portal bemüht. Die Stellungnahme wird nachfolgend 
behandelt. 
 
zu 10. 
Die Gemeinde hat die aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass sich keine weiteren Anforderungen in Bezug auf die 
Stellungnahme des BIL-Portals ergeben. Es besteht keine weitere Veranlassung. 
 
zu 12. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Warsow „Ortsteil Kothendorf Dorfstraße“   

 24 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 13. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Lagebereich 
entspricht dem Planbereich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 14. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine zuständigen Teilnehmer beachtlich sind. 
 
 
zu 15. 
Die Auflistung der Leitungsbetreiber wird zur Kenntnis genommen. Belange ergeben sich 
nicht. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 16. 
Die allgemeinen verfahrensseitigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und  
berühren die Planinhalte nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde als zuständige Behörde beteiligt. Die Stellungnahme des 
Landkreises zum Katasterwesen wird ausgewertet und ist Gegenstand der 
Abwägungsdokumentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Bundeswehr nicht berührt sind. 
 
zu 2. 
Die weitere Beteiligung erfolgt mit dem Entwurf. Grundsätzliche Zieländerungen sind 
nicht beabsichtigt. 
 
zu 3. 
Die Gemeinde führt das Beteiligungsverfahren nach Anforderungen des BauGB durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Schutzanweisung ist entsprechend zu beachten. Sie gilt unabhängig vom 
Bebauungsplan bei der Ausführung. 
 
zu 2. 
Der Bestandsplan wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. 
 
zu 3. 
Die Hinweise zur Einweisung werden zur Kenntnis genommen. Sie berühren den 
Planinhalt nicht. 
 
zu 4. 
Die Gültigkeit der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ohnehin eine 
nochmalige Beteiligung mit dem Entwurf. Insofern werden die Fristen beachtet.  
 
zu 5. 
Die Gemeinde beteiligt die aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB und 
berücksichtigt die Hinweise gemäß konkreter Stellungnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Leitungen der Hanse Gas GmbH im Bereich 
vorhanden sind. Diese Leitungen befinden sich im öffentlichen Raum. Lediglich 
Hausanschlussleitungen berühren die Grundstücke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 2. 
Die Planauszüge werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Anforderungen an die Erhaltung des Leitungsbestandes sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Das Merkblatt, die Leitungsanfrage und der Rohrnetzplan werden zu den 
Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
zu 3. 
Das kostenfreie BIL-Portal wird genutzt. Siehe unter Stellungnahme II.12. 
 
zu 4. 
Die Gemeinde beteiligt die aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB. Die 
Hinweise werden beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Das kostenfreie BIL-Portal wird genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Zweckverbandes keine Einwände 
bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Bestandspläne werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. Die Hauptleitungen 
liegen nach Prüfung wohl im Straßenbereich, Zuleitungen auf den Grundstücken. 
 
zu 3. 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Es wird davon ausgegangen, dass hier 
eine entsprechende Gewährleistung der Aufgaben der Telekom gegeben ist. 
 
zu 4. 
Die Anforderungen an den Schutz der Leitungen sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 5. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind und keine 
Neuverlegungen geplant sind. Somit sind keine Anforderungen zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind und eine Zustimmung 
erfolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der landesrelevanten Gefahrenabwehr 
nicht berührt sind. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Hinsichtlich der Brandschutzes werden Belange beachtet. 
Auf ein Kampfmittelersuchen wird hingewiesen. 
 
zu 4. 
Die Verfahrenshinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange vorgetragen werden. Die Gemeinde 
stellt den Bebauungsplan nach den Anforderungen des BauGB auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen von der 50 Hertz Transmission 
GmbH berührt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme nur für den angefragten Bereich 
gilt. 
 
zu 3. 
Die Gemeinde führt das Verfahren nach den Anforderungen des BauGB durch. Zukünftig 
wird auf das digitale Verfahren umgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Warsow „Ortsteil Kothendorf Dorfstraße“   

 57 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Gemeinden Alt Zachun, Bandenitz, 
Gammelin und Hülseburg keine Anregungen und Bedenken vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

 


